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Betreff: 

 

Bebauungsplanverfahren "Schöpflin-Areal" 

 

- Bericht über die Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 

- Beschluss über die Offenlage nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Anlagen: 

 

1. Geltungsbereich des Plangebiets (Anlage 1) 

2. Auszug aus dem Flächennutzungsplan (Anlage 2) 

3. Satzung zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften; Büro Wick+Partner, 

Stuttgart (Anlage 3) 

4. Textliche Festsetzungen und Örtliche Bauvorschriften, Büro Wick+Partner, Stuttgart 

(Anlage 4) 

5. Zeichnerischer Teil des Bebauungsplanes, Büro Wick+Partner, Stuttgart (Plan ohne 

Maßstab, Anlage 5) 

6. Begründung, Büro Wick+Partner, Stuttgart (Anlage 6) 

7. Grünordnerischer Fachbeitrag, Büro Wick+Partner, Stuttgart (Anlage 7) 

8. Schallprognose, Büro für Umwelt-Engineering, Dipl.-Min. Karl-Albrecht List, Bad Bel-

lingen (Anlage 8) 
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Beschlussvorschlag: 

 

1. Vom Bericht über die frühzeitigen Beteiligungsverfahren wird Kenntnis genommen. 

2. Dem Offenlageentwurf einschließlich Begründung wird zugestimmt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung 

mit § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
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Personelle Auswirkungen: 

 

Keine   

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Die Erstellung des Bebauungsplans und des Grünordnerischen Fachbeitrags erfolgen 

durch das Büro Wick+Partner, Stuttgart. Die geschätzten Planungskosten liegen bei ca. 

50.000 €. 

Die anfallenden Planungskosten sowie die Kosten für Gutachten (bisher angefallen: Kos-

ten für Artenschutzrechtliches Gutachten, Relevanzprüfung Fledermäuse, Schallprognose) 

werden von der Stadt Lörrach getragen. 

Mittel in Höhe von 22.714,78 € stehen auf Konto 1100 61 05 19 zur Verfügung (Stand: 

01.01.2016). 

 

 

Begründung: 

 

1. Bericht über das frühzeitige Beteiligungsverfahren / Verfahrensstand 

Der Gemeinderat der Stadt Lörrach hat am 18. Dezember 2014 in öffentlicher Sitzung 

beschlossen, für das Gebiet „Schöpflin-Areal“ einen Bebauungsplan der Innenent-

wicklung gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB inklu-

sive Örtlichen Bauvorschriften aufzustellen.  

Im beschleunigten Verfahren gelten gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften 

des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Demnach 

sind eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht nicht erforderlich und die Angabe 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-

bar sind sowie die zusammenfassende Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 

4 BauGB entfallen. Darüber hinaus gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 

Bebauungsplans zu erwarten sind, gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als im Sinne des § 

1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

In der gleichen Sitzung wurde beschlossen, mit den zum vorausgehenden Wettbe-

werb eingereichten Unterlagen des 1. Preisträgers die frühzeitigen Beteiligungsver-

fahren durchzuführen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 12.01. bis 

14.02.2015 durchgeführt. Das artenschutzrechtliche Gutachten und die artenschutz-

rechtliche Relevanzprüfung Fledermäuse wurden mit ausgelegt. Am 21.01.2015 wur-

de ergänzend in einer öffentlichen Veranstaltung informiert. Die Träger öffentlicher 

Belange und sonstige Behörden wurden mit Schreiben vom 12.01.2015 unterrichtet. 

 

2. Anlass des Bebauungsplans 

Planungsanlass für die Aufstellung des Bebauungsplans ist der Erwerb einer rund 1,5 

ha großen Brachfläche durch die Schöpflin Stiftung in unmittelbarer Nachbarschaft 

zu ihrem heutigen Anwesen und die Überlassung einer Teilfläche für die Realisierung 

einer städtischen Sporthalle (dreiteilige Ballsporthalle mit Wettkampf- und be-



 - 4 - 

schränkter Veranstaltungsnutzung sowie Zuschauertribüne) als Ersatz für die jetzige 

Brombacher Halle. In Verbindung mit der Halle sollen Flächen/Räume für besonderen 

Bedarf (Stiftung/ortsansässige Vereine und Initiativen) angeboten werden. 

 

3. Ziel / Inhalt des Bebauungsplans 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Schöpflin-Areal“ möchte die Stadt Lörrach 

eine für den Ortsteil Brombach maßstabsgerechte Siedlungsentwicklung sichern und 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines attraktiven 

Mischgebiet-Quartiers schaffen. Das städtebauliche Konzept beruht auf dem Ergeb-

nis des im Jahr 2014 gemeinsam mit der Schöpflin Stiftung ausgelobten einstufigen, 

nicht offenen Ideen- und Realisierungswettbewerbes. 

Grundlagen für den Bebauungsplan sind die städtebauliche Überarbeitung des 1. 

Preisträgerentwurfes der Büros Wick+Partner und Glück+Partner, die daraus entwi-

ckelte Rahmenplanung des Büros Wick+Partner sowie der 1. Preisträgerentwurf des 

auf dem Rahmenplan aufbauenden Realisierungswettbewerbes vom September 2015 

(Büro Thoma Lay Buchler Architekten). 

Das Areal ist bereits im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als gemischte Bauflä-

che dargestellt. 

Einerseits soll in dem neuen Quartier an der Schnittstelle zwischen den Ortsteilen 

Brombach und Hauingen eine Fläche für die Realisierung einer Sporthalle zur Verfü-

gung stehen. Andererseits soll auch das nähere öffentliche Umfeld neu geordnet und 

unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen Gegebenheiten und Nutzungen 

im Sinne einer kleinteiligen Verflechtung von nicht wesentlich störenden Gewerbebe-

trieben, sozialen und kulturellen Einrichtungen und Wohnen weiterentwickelt werden. 

Deswegen soll das Plangebiet als Mischgebiet entsprechend § 6 BauNVO festgesetzt 

werden. Einschränkungen der zulässigen Einzelhandelsnutzungen und der Ausschluss 

von Vergnügungsstätten ergeben sich dabei aufgrund der Berücksichtigung des 

Märkte- und Zentrenkonzeptes und des Vergnügungsstättenkonzeptes als städte-

bauliche Entwicklungskonzepte im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen (Straßenverkehr, Bahnverkehr, Gewerbelärm) 

wurde im Rahmen der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplanentwurfes eine 

Schallprognose vom Büro für Umwelt-Engineering, Bad Bellingen erstellt. Die Ergeb-

nisse wurden in den Bebauungsplan eingearbeitet. 

Im nördlichen Bereich entlang der Bahnlinie ist im Bebauungsplan eine Fläche für ein 

zweigeschossiges Garagengebäude festgesetzt, das überwiegend der Unterbringung 

des aus der Hallennutzung und der Schöpflin Stiftung resultierenden Stellplatzbe-

darfs dient. Diese grundsätzliche Thematik wurde bereits aufgrund einer Machbar-

keitsstudie gesondert vom Gemeinderat am 21.04.2016 erörtert und führte zum Be-

schluss, die Planung eines Parkdecks mit zwei Ebenen auf dem dafür vorgesehenen 

Grundstück an der S-Bahnhaltestelle in Brombach/Hauingen in die Wege zu leiten. 

 

4. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und 

der Öffentlichkeit 

s. nachfolgende Abwägungstabelle des Büros Wick+Partner 
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5. Zusammenfassung 

 

 Das im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vom Landratsamt eingeforderte Gutach-

ten zur Beurteilung der Lärmsituation wurde zwischenzeitlich erstellt und mit dem 

Landratsamt abgestimmt. Die Bedenken des Landratsamtes, im Hinblick auf die 

Mischgebietsausweisung, können damit und aufgrund der bereits vorhandenen Nut-

zungsstrukturen in der Umgebung und der im Plangebiet selbst angestrebten Nut-

zungsmischung augeräumt werden. 

 Alle übrigen Anregungen oder Hinweise von Behörden oder sonstigen Trägern öf-

fentlicher Belange wurden, soweit sie planungsrechtliche Relevanz haben, im Bebau-

ungsplan berücksichtigt. 

 Darüber hinaus wurden keine Bedenken geäußert. 

 Der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit von einem Bürger an-

geregte Kreisverkehr im Bereich der Schopfheimer Straße/Franz-Ehret-Straße ist nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die Anregung wurde an den Fachbereich 

Straßen / Verkehr / Sicherheit weitergeleitet. 

      Die Planung wird in der Sitzung erläutert. 

 

 

 

Monika Neuhöfer-Avdić  

Fachbereichsleiterin 
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